
KAPITEL 7

Die Europäische Zentralbank

Artikel 17

In Protokoll Nr. 18 über die Satzung des Europäischen Systems
der Zentralbanken und der Europäischen Zentralbank, das dem
Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft bei-
gefügt ist, wird in Artikel 49 folgender Absatz angefügt:

„49.3 Wenn ein Land oder mehrere Länder Mitgliedstaa-
ten werden und ihre jeweiligen nationalen Zentralbanken
sich dem ESZB anschließen, erhöht sich automatisch das
gezeichnete Kapital der EZB und der Höchstbetrag der
Währungsreserven, die der EZB übertragen werden können.
Die Erhöhung bestimmt sich durch Multiplikation der dann
jeweils geltenden Beträge mit dem Faktor, der das Verhält-
nis zwischen dem Gewichtsanteil der betreffenden beitre-
tenden nationalen Zentralbanken und dem Gewichtsanteil
der nationalen Zentralbanken, die bereits Mitglied des ESZB
sind, im Rahmen des erweiterten Schlüssels für die Zeich-
nung des Kapitals ausdrückt. Der Gewichtsanteil jeder na-
tionalen Zentralbank am Schlüssel für die Zeichnung des
Kapitals wird analog zu Artikel 29.1 und nach Maßgabe des
Artikels 29.2 berechnet. Die Bezugszeiträume für die statis-
tischen Daten entsprechen denjenigen, die für die letzte der
alle fünf Jahre vorzunehmenden Anpassungen der Ge-
wichtsanteile nach Artikel 29.3 herangezogen wurden.“
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